
Verträge mit
Quelle Bank gelten
Kunden der Karstadt-Quelle
Versicherung AG, der Quelle
Bank oder Quelle Bauspar
AG fragen auch in Verbrau-
cherberatungsstellen an, ob
sich die Insolvenz des
Quelle-Versandhauses auf
ihre Bank- und Versiche-
rungsverträge auswirkt. Die
Insolvenz treffe sie nur am
Rande, informiert die Ver-
braucherzentrale Branden-
burg. Geschlossene Verträge
seien unverändert wirksam.
Die Karstadt-Quelle Versi-
cherung AG gehöre seit
Jahren zur Ergo Versiche-
rungsgruppe AG, die bei der
Münchener Rückversiche-
rungsgesellschaft abgesi-
chert sei. In keiner dieser
Gesellschaften gebe es der-
zeit sichtbare Anzeichen
einer Insolvenz. PI

www Infos unter www.vzb.de

Preisvergleich zum
Einkauf in Polen
Einen Preisvergleich von
Produkten und Dienstleis-
tungen aus Ostbrandenburg
und der polnischen Woje-
wodschaft Lubuskie bietet
das Deutsch-Polnische
Verbraucherinformations-
zentrum in Frankfurt/Oder
jetzt im Internet an. Der
Vergleich stützt sich auf
ausgewählte Beispiele eines
„kleinen Warenkorbs“ mit
Lebensmitteln, Benzin,
Elektroartikeln und Dienst-
leistungen. Der Vergleich
werde einmal im Monat
aktualisiert, teilt die Verbrau-
cherzentrale mit. gl

info Deutsch-Polnisches Verbraucher-
informationszentrum,
Karl-Marx-Straße 7, Frankfurt/Oder;
www.vzb.de/preisvergleich

Medaillen von
zweifelhaftem Wert
Anders als Münzen sind
Medaillen keine gesetzli-
chen Zahlungsmittel. Des-

halb darf sie jeder herstel-
len. Zwischen Preis und
Metallwert der Prägung
klafft oft eine große Lücke,
gibt der Bundesverband
deutscher Banken in Berlin
zu bedenken. Er rät, solche
Gold- oder Silberstücke
nicht als Anlage zu verwen-
den. Auch Angebote mit
Zusätzen wie „Sonderprä-
gung“ oder „streng limitiert“
sollten Interessenten nicht
darüber hinwegtäuschen.
Beim Verkauf sei die Enttäu-
schung oft groß. tmn

Zahlungsansprüche
verzinsen
Eine Versicherung kann
nicht per Gericht gezwun-
gen werden, einen Schadens-
fall schneller zu bearbeiten.
Das machte das Oberlandes-
gericht in Frankfurt am
Main einem Kunden klar,
der seiner Versicherung ein
Schreiben mit einer vorläufi-
gen Bezifferung seines Un-
fallschadens vorgelegt hatte.
Aus seiner Sicht hatte sie nur
unzureichend geantwortet.
Das OLG winkte ab: Der
Kläger kann eine zügige
Schadensbearbeitung nicht
einklagen, sondern höchs-
tens seine Zahlungsansprü-
che verzinsen, wenn die
Versicherung nicht inner-
halb von drei Monaten rea-
giert. (Az.: 19 W 47/09) tmn

Viele halten ihre
Pin nicht geheim
Ein Fünftel der Deutschen
behält ihre Pin-Nummer
nicht für sich. Das ergab
eine repräsentative Umfrage
von Emnid, teilt das Unter-
nehmen Euro Kartensys-
teme in Frankfurt am Main
mit. Demnach halten 21
Prozent die Nummer nicht
geheim – eine Missachtung
der Sorgfaltspflicht, falls die
Karte abhandenkommt und
missbräuchlich eingesetzt
wird. Kunden müssten dann
zum Teil selbst haften. tmn

Bei vielen Verbrauchern steht
der Kauf von Winterreifen an
oder die Bezahlung des Skiur-
laubs. Wer Beträge von ein bis
zwei Monatsgehältern nicht
allein aus Angespartem finan-
zieren kann, sollte bei der
Bank rechtzeitig nach der Er-
höhung des Dispo-Rahmens
fragen. Dazu rät Max Herbst
von der unabhängigen Fi-
nanzberatung FMH in Frank-
furt am Main. Im Vergleich
zum Überziehen des Dispos
oder zur Aufnahme eines Ra-
tenkredits sei das oft die bes-
sere Möglichkeit, zumindest
dann, wenn Arbeitnehmer
Weihnachtsgeld erhalten und
damit die Chance haben, die
Schuld bald tilgen zu können.

„Fragen Sie die Bank vorher
nach einem höheren Kredit-
rahmen und schauen Sie erst
dann nach den Winterreifen
oder dem Fernseher“, rät
Herbst. Dann könnten Kun-
den ohne Druck nach dem
Passenden suchen. Wer weiß,
dass er die Schuld in ein bis
zwei Monaten tilgen kann,
könne das über den Dispo fi-
nanzieren.

Wer unbedingt etwas an-
schaffen muss und einen Ra-
tenkredit abschließt, muss
mit den ihm vorgesetzten
Konditionen leben. Ein Raten-
kredit biete sich aber erst
über einen längeren Zeit-
raum an. Außerdem koste die
Erhöhung des Dispo-Kredit-
rahmens nichts. Der Dispo
sei allemal günstiger als der
„Dispo-Plus“. Erhöhte Zinsen
fallen an, wenn der Kreditrah-
men gesprengt wird. Die
durchschnittlichen Zinsen
für einen Ratenkredit über 36
Monate Laufzeit betragen
laut FMH derzeit 7,62 Pro-
zent. Der Dispo-Zins liegt im
Schnitt bei 11,41 Prozent, der
Dispo-Plus für Überziehun-
gen bei 15,81 Prozent. tmn

Ob Vermittler, Agent
oder Vertreter – es gibt
viele Bezeichnungen für
Versicherungsberater.
Aber wer berät wirklich
seriös, wenn es um den
Abschluss einer
Versicherung geht? Wie
Kunden die Spreu vom
Weizen trennen können,
dafür gibt es
Anhaltspunkte.

Von Stefanie Creutz

Was vom kommen-
den Jahr an per Ge-
setz für den Ver-

kauf von Wertpapieren und
Versicherungspolicen am
Bankschalter gelten soll, das
trifft schon jetzt für freie Ver-
mögensberater und Vermitt-
ler von Versicherungen zu.
Das Versicherungsvertragsge-
setz schreibt ihnen vor, dass
sie die wesentlichen Inhalte
jeder Beratung – auch am Te-
lefon – protokollieren und do-
kumentieren müssen.

Zu den Informationspflich-
ten jedes Vermittlers gehört
auch der Nachweis, dass er
bei der IHK registriert ist und
eine Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung besitzt.
Kunden sollten ruhig danach
fragen. Außerdem sollten sie
schon vor dem ersten Bera-
tungsgespräch wissen, ob der
Versicherungsvertreter nur
für eine Gesellschaft tätig ist
oder als Makler mit Markt-
überblick das volle Produkt-
spektrum anzubieten hat.

Vermittler müssen ihre Kun-
den zunächst nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen
befragen und sie in diesem
Sinne aufklären. Wenn ein
Vertreter gleich einen Vertrag
aus der Tasche, dann ist Vor-
sicht geboten. „Intensives
Nachfragen ist insbesondere
bei Kunden notwendig, die
mit Versicherungsfragen
nicht bewandert sind“, sagt
Dietmar Vogelsang, öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kapital-
anlagen und private Finanzie-
rungen aus Bad Homburg.
Die daraus resultierende Bera-
tung teilt sich in eine Analyse
der Ist-Situation – zur familiä-
ren, finanziellen und steuerli-
chen Vermögenssituation
plus Versicherungen – sowie
einer zur Situation, den Wün-
schen und Bedürfnissen des
Kunden angepassten Produkt-
empfehlung. Seinen Rat
sollte der Vermittler auch
nachvollziehbar begründen
können.

Die vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Dokumentati-
onspflichten bedeuten gehöri-
gen Mehraufwand. Unseriöse
Vermittler könnten daher ver-
suchen, die Aufklärungs-
pflichten zu umgehen. Wem
von einem Versicherungsver-
mittler vorgeschlagen wird,

auf die Beratung und Doku-
mentation zu verzichten und
dies auf einem gesonderten
Blatt zu unterschreiben, der
sollte dies ablehnen und hell-
hörig sein. Denn damit würde
der Kunde auf sämtliche Scha-
densersatzansprüche im
Falle einer Falschberatung
verzichten.

Als Vermittler gel-
ten sowohl bei einer
Gesellschaft ange-
stellte Versiche-
rungsvertreter als
auch freie Vermitt-
ler, die für einen
oder mehrere Anbie-
ter tätig sind und Po-
licen verkaufen. Ver-
sicherungsmakler
vermitteln üblicher-
weise Angebote des gesam-
ten Marktes und betreuen
ihre Kunden auch nach dem
Vertragsabschluss.

Und schließlich sind da die
„Honorarberater“, die sich
ihre Arbeit vergüten lassen.
Kontaktdaten von unabhängi-
gen Honorarberatern finden
Verbraucher auf dem Inter-
net-Portal beraterlotse.de,

das Dietmar Vogelsang, Ge-
schäftsführer des Instituts
DV&P GmbH, Bad Homburg,
initiiert hat. Das Portal listet
bundesweit rund 1400 Adres-
sen von Experten auf, darun-
ter Versicherungs-, Renten-
und Vermögensberater. Vogel-
sang: „Im Gegensatz zu kom-

merziellen Vermitt-
lern gibt es für Ho-
norarberater eine
Vielzahl gesetzli-
cher und aufsichts-
rechtlicher Bestim-
mungen.“ Doch
gebe es auch selbst-
ernannte Honorar-
berater.

Wirklich neutrale,
unabhängige Bera-
tung ist nur mög-

lich, wenn die Empfehlung
für ein Produkt nicht „provisi-
onsgesteuert“ ist, also die
vom Anbieter gezahlte Provi-
sion nicht der Hauptgrund
für die Empfehlung ist.

Die schwarzen Schafe sind
es, die das Image der Branche
trüben. Für Verbraucher gibt
es klare Erkennungsmerk-
male: So dürfen Vermittler

und Vertreter zwar Versiche-
rungsberatung und die damit
zusammenhängende Rechts-
beratung leisten – sie sind da-
mit jedoch noch keine „Versi-
cherungsberater“ im Sinne
der Tätigkeitsbezeichnung.
Im Unterschied zu allen ande-
ren Vermittlern ist nämlich
die Bezeichnung „Versiche-
rungsberater“ rechtlich ge-
schützt. So darf sich nur nen-
nen, wer eine Zulassung nach
§ 34e der Gewerbeordnung
hat und bei der IHK registriert
ist. Neben der persönlichen
und fachlichen Eignung müs-
sen Bewerber über langjäh-
rige praktische Erfahrungen
verfügen, zum Beispiel in der
Rechtsabteilung eines Unter-
nehmens.

Wichtigster Unterschied zu
Verkäufern und Maklern: Ver-
sicherungsberater dürfen
keine Verträge vermitteln.
Für Kunden, die ihre Dienste
nutzen wollen, ist es sinnvoll,
Aufwand und Honorierung
vorher anzusprechen. Ein se-
riöser Berater klärt diese Fra-
gen von sich aus vor Ge-
sprächsbeginn.

Wer Lücken in seinem Versi-
cherungsverlauf entdeckt,
sollte die fehlenden Zeiten
dem Rentenversicherungsträ-
ger melden und die entspre-
chenden Nachweise beifü-
gen. Darauf weist die Deut-
sche Rentenversicherung
Bund hin. Versicherte erhal-
ten den Versicherungsverlauf
mit der ersten Renteninforma-
tion sowie nach Vollendung
des 43. Lebensjahres regelmä-
ßig zugesandt. Die Deutsche
Rentenversicherung rät zur
möglichst schnellen Nachmel-
dung fehlender Versiche-
rungszeiten. Je länger man da-
mit wartet, umso schwieriger
könne es werden, fehlende
Nachweise zu erhalten. Das
liege nicht zuletzt an den kür-
zeren gesetzlichen Aufbewah-
rungszeiten von Unterlagen
bei Krankenkassen, Arbeits-
agenturen und Arbeitgebern.

So würden zum Beispiel
des Öfteren Zeiten des Schul-
besuchs oder Studiums ab
dem 17. Geburtstag nicht ge-
meldet. Diese seien dann im
Versicherungsverlauf nicht ge-
speichert. Auch komme es
vor, dass für Arbeitslosigkeit
oder Krankheit keine automa-
tische Meldung an die Renten-
versicherung erfolge.

Versicherte ab Geburtsjahr-
gang 1979 erhalten seit Okto-
ber 2009 ein deutlich verein-
fachtes Antragsformular für
die Kontenklärung, da viele
der bisher gestellten Fragen
für Jüngere nicht mehr rele-
vant sind. PI

info Kostenfreies Servicetelefon der
Deutschen Rentenversicherung
� 0800/100048 00

KURZ & KNAPP

Den Dispo
rechtzeitig

erhöhen

Kontenklärung
nicht zu lange
aufschieben

� Vor dem Gespräch mit einem
Versicherungsvermittler sollte
jeder für sich überprüfen, wel-
cher Schutz schon besteht und
klären, wie viel Geld er ausge-
ben kann oder will.
� Potenzielle Kunden sollten
sich genau erkläutern lassen,
wieso das vorgeschlagene
Produkt genau ihrem Bedarf
oder ihren Wünschen entspricht.
� Eine empfohlene Police
sollte nie gleich am selben Tag

unterschrieben werden. Kunden
sollten sich Zeit zum Prüfen
nehmen. Dabei unterstützen sie
auch Berater der Verbraucher-
zentralen, die unabhängig sind.
� Vergleiche von Versiche-
rungsangeboten verschiedener
Sparten bietet die Stiftung
Warentest online: www.test.de;
Ausführliche Infos zum Thema
sind in „Finanztest“ (Heft
10/09) zu finden
� Ein Versicherungsvertrag

kann innerhalb von zwei Wo-
chen widerrufen werden. Bei
Lebensversicherungen – dazu
gehören auch Berufsunfähig-
keitsversicherungen – gilt eine
Widerrufsfrist von 30 Tagen. Die
beginnt, sobald der Versiche-
rungsschein und alle Unterla-
gen beim Kunden vorliegen.
� Bundesverband der Versiche-
rungsberater e.V. in Bonn
� 0228/387 29 29;
Internet: www.bvvb.de MAZ

KREDIT

RENTENVERSICHERUNG

Versicherungsvertreter, Makler, Honorarberater, Versicherungsberater – Kunden sollten wissen, mit wem
sie es zu tun haben und Empfehlungen nicht unkritisch hinnehmen. FOTO: DPA

In diesen Wochen rühren Ver-
sicherungen die Werbetrom-
mel, um Kunden zum Wech-
sel ihrer Kfz-Versicherung zu
bewegen. Wer darüber nach-
denkt, kann durch einen Versi-
cherungs-Check in einer Ver-
braucherberatungsstelle klä-
ren, ob und wie viel Geld sich
tatsächlich sparen ließe. Der
Service kostet zehn Euro. Das
Computerprogramm ermög-
licht nach Angaben der Ver-
braucherzentrale Branden-
burg eine Marktübersicht
über die größten Anbieter
und deren Tarife. Eine Voran-
meldung ist sinnvoll.

Die Kfz-Versicherung kann
im Regelfall zum Jahresende
gekündigt werden, wenn das
Schreiben bis zum 30. Novem-
ber bei der Versicherung ein-
getroffen ist. Nach diesem Ter-
min ist eine Kündigung des
Vertrages nur im Falle einer
Prämienerhöhung, nach ei-
nem Schadensfall oder beim
Wechsel des Fahrzeugs mög-

lich. Die Vielfalt an Tarifen
und möglichen Rabatten der
Anbieter macht einen Ver-
gleich aber schwer. Zwar ge-
währen alle Versicherer Nach-
lässe für langes, unfallfreies
Fahren, aber die Bedingun-
gen variieren erheblich. Der
Preis ist auch nicht alles – zu
überlegen ist, welche Risiken
der Autofahrer abdecken will
oder muss.

Eine Kaskoversicherung er-
setzt die Schäden am eigenen
Auto, ist aber keine Pflicht.
Eine Teilkaskoversicherung
empfiehlt der Bund der Versi-
cherten, wenn das Auto jün-
ger als acht Jahre ist oder ei-
nen hohen Wiederverkaufs-
wert hat. Ein Vollkaskoschutz
lohne sich vor allem für Neu-
wagen. Zur Beitragssenkung
rät der BdV zu einer Selbstbe-
teiligung von 150 Euro bei
Teilkasko und bis 500 Euro
bei der Vollkasko.  MAZ
info Termintelefon Mo-Fr 9 bis 18 Uhr:
� 01805/ 00 4049 (14 Cent/Min)

Niemals am selben Tag unterschreiben

Neutrale
Beratung ist
nur möglich,

wenn die
Empfehlung

nicht
„provisionsge-

steuert“ ist

Gut beraten oder verkauft
VERSICHERUNGEN Seriöse Vermittler nehmen sich Zeit und ermitteln Bedarf ihrer Kunden

Für den Wechsel zu einem neuen, günstigeren Anbieter bleibt im Re-
gelfall bis Ende November Zeit. FOTO: DPA

Der 30. November ist
im Regelfall Stichtag
VERSICHERUNG Mit neuer Kfz-Police sparen

MAZ-ZINSBAROMETER

Festgeld Besondere Sparangebote

5000 Euro 10 000 Euro

Banken/Sparkassen

Berliner Bank
1,00 1,30 1,90 –

–

Erfolgssparen ab 2500 Euro

Gültig für den Regionalbereich Berlin/Brandenburg. Alle Angaben in Prozent. Stand: 10. 11. 2009

nach Vereinbarung

Berliner Volksbank 1,00

1,00

1,30 3,202,00
2,00 -- 3,00

Festzinssparenauf Anf

nicht gemeldet nicht gemeldet

rage

MBS Potsdam 1,25 1,75 2,25

2,25

Festzinssparen ab 10 000 Euronach Vereinbarung

Landesbank Berlin 1,00 2,00 2,50 3,00

2,00

Festzinssparen ab 5 000 Eurokein aktives Angebot

Dresdner Bank 1,00

3,00* ––

Deutsche Bank – Festzinssparen ab 2500 Euro
db Festzinssparen
Termingeld

–

1,70

–

1,30

1,75 (18 Monate)1,90

Commerzbank

1,90 1,90 1,90

1,00 für Tagesgelder _ _

Sparda Bank
1,00 Sparda fest

0,500,500,500,50
1,00 1,50

1,40 1,80
2,25 3,25 Sparda dynamic

Postbank 0,90 1,90 2,40 2,80 Kapital Plus ab 10 000 Euro0,35 0,70 0,40 0,75

T ro

3 Monate 6 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre

–

Sparplan (4 bis 8 Jahre)

*nur für neues Geld

kein aktives Angebot
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